


1.	 Um welche Art der Versicherung handelt es sich?
Die PrismaVita Risikolebensversicherung ist ein modernes und innovatives Absicherungsprodukt für die finanziell sichere 
Zukunft Ihrer Liebsten. Von FocusMoney wurde die PrismaVita im Test 19/07 als innovativste Risikolebensversicherung 
Deutschlands ausgezeichnet.
Folgende Vorteile zeichnen die PrismaVita besonders aus:

Risikoabsicherung in der von Ihnen gewünschten Höhe•	
Individuell, jährlich kalkulierte Prämie•	
Risikoeinstufung in vier maßgeschneiderte Risikoklassen•	

Grundlage sind die ebenfalls übergebenen Versicherungsbedingungen für die Risikolebensversicherung.

2.	Was ist versichert?
Die PrismaVita Risikolebensversicherung ist eine Ablebensversicherung. Im Todesfall bezahlen wir die vertraglich vereinbarte 
Todesfallsumme an die Begünstigten aus.
Einzelheiten hierzu enthält der Paragraf „Welche Leistungen erbringen wir?“ in den ebenfalls übergebenen Versicherungs-
bedingungen.

3.	Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn bezahlen? Welche Kosten entstehen?
In der nachfolgenden Übersicht haben wir die Angaben zu Ihrem Beitrag und die Kosten Ihres Versicherungsvertrages zu-
sammengefasst:

Sollten Sie Anpassungen an Ihrem Versicherungsvertrag vornehmen, können dadurch weitere Kosten entstehen. Eine Über-
sicht über diese Kosten finden Sie in der Gebührentabelle in diesem Abschnitt.

Um Ihnen Ihren gewünschten Versicherungsschutz gewähren zu können, wird direkt bei Versicherungsbeginn der erste 
Beitrag (Einlösungsbeitrag) fällig. 
Sie können zwischen einer monatlichen, einer vierteljährlichen, einer halbjährlichen und einer jährlichen Beitragszahlung 
wählen. Die Beiträge können ausschließlich mittels Lastschriftverfahren gezahlt werden.

Sollten Sie den Einlösungsbeitrag schuldhaft nicht rechtzeitig zahlen, so sind wir bei Eintritt des Versicherungsfalls nicht zur 
Leistung verpflichtet und können vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 
Wenn Sie einen Folgebeitrag schuldhaft nicht zahlen, erhalten Sie von uns eine schriftliche Mahnung. Begleichen Sie den 
Rückstand nicht innerhalb der in der Mahnung gesetzten Frist, so entfällt oder vermindert sich Ihr Versicherungsschutz und 
wir können den Vertrag kündigen. 

Einzelheiten hierzu enthalten die Paragrafen „Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?“ und „Was geschieht, 
wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?“ der Versicherungsbedingungen.

Beitrag EUR

Beitragsfälligkeit
	 monatlich	 vierteljährlich
	 halbjährlich	 jährlich

Erstmals zum Versicherungsbeginn (TT/MM/YY)

Letztmalig zum (TT/MM/YY)

Abschlusskosten 0 EUR

Einrichtungskosten   10 EUR einmalig

Von Ihren regelmäßigen Beiträgen, ohne Ratenzuschläge für unterjährliche Zahlweise, 
behalten wir laufende Verwaltungskosten im 1. Jahr ein: 

EUR pro Jahr



Gebührentabelle
Je nach dem von Ihnen als Versicherungsnehmer gewünschten Geschäftsvorfall werden weitere Kosten entnommen:

Geschäftsvorfall
Kosten 
in EUR

Geschäftsvorfall
Kosten 
in EUR

Abtretung, Verpfändung 5 Versicherungssummenreduktion 10

Änderung des Versicherungsnehmers 10 Ausübung der Nachversicherungsgarantie 10

Änderung der Adresse (inkl. Namensänderung) 5 Rückläufer beim Lastschriftverfahren 5

Änderung des Bezugsrechts 5 Mahnung 10

Änderung des Kontos 5 Wiederinkraftsetzung 20

Änderung der Ratenzahlung 5 Neudruck der Versicherungspolice 5

Versicherungssummenerhöhung ohne Risikoprüfung 10 Änderung der Versicherungsdauer 10

Versicherungssummenerhöhung mit Risikoprüfung 20

Diese Kosten können von der PrismaLife angepasst und erweitert werden. Einzelheiten zu den Änderungsmöglichkeiten der 
Kosten finden Sie in den Paragrafen „Wie verwenden wir Ihre Beiträge“ und „Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in 
Rechnung?“ der Versicherungsbedingungen.

4. Wofür leisten wir nicht?
Wir nehmen die Versicherung Ihrer Risiken sehr ernst. Aus diesem Grund gibt es nur wenige Ausnahmen von unserer Leis-
tungspflicht.
Unsere Leistung ist bei Selbsttötung innerhalb der ersten drei Jahre nach Vertragsabschluss und bei Ableben in unmittelba-
rem oder mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen oder bei vorsätzlichem Einsatz von atomaren, biolo-
gischen oder chemischen Waffen bzw. Stoffen unter Umständen auf die Auszahlung des Geldwerts des Deckungskapitals 
beschränkt. 
Einzelheiten hierzu enthalten die Paragrafen „Was gilt bei Selbsttötung des Versicherten?“ und „Was gilt bei Wehrdienst, 
Unruhen, Krieg oder Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/Stoffen?“ der Versicherungsbedingungen.

5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss zu beachten?
Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen und bearbeiten können, müssen Sie die im Antragsformular gestellten Fragen 
unbedingt wahrheitsgemäß beantworten.
Verletzen Sie diese Pflicht, können Sie je nach Art der Pflichtverletzung Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise 
verlieren. Einzelheiten hierzu enthält der Paragraf „Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?“ der Versicherungsbe-
dingungen.

6. Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des Vertrages zu beachten?
Während der Laufzeit des Vertrages obliegen Ihnen für die Aufrechterhaltung Ihres Versicherungsschutzes die pünktliche 
Beitragszahlung und die Angabe aller Vertragsänderungen zu Ihrem Vertrag.
Verletzen Sie eine dieser Pflichten, können Sie je nach Art der Pflichtverletzung Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise 
verlieren. Einzelheiten hierzu enthalten die Paragrafen „Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht?“, „Was geschieht, 
wenn Sie einen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen?“ und „Was gilt für Mitteilungen, die sich auf das Versicherungsverhältnis 
beziehen?“ der Versicherungsbedingungen.

7. Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalles zu beachten?
Bei Eintritt des Versicherungsfalles ist uns dieser umgehend bekannt zu geben. Diese Mitteilung an uns ist die wichtigste 
Voraussetzung dafür, dass wir - nach Prüfung unserer Leistungspflicht - dem Bezugsberechtigten die versicherte Leistung 
zügig zukommen lassen können.
Verletzen Sie diese Pflicht, kann sich unsere Leistungserbringung verzögern. Einzelheiten hierzu enthält der Paragraf „Was 
ist bei Fälligkeit der Versicherungsleistung zu beachten?“ der Versicherungsbedingungen.

8. Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?
Ihr Versicherungsschutz beginnt mit der Antragsannahme und mit Zahlung des Einlösungsbeitrages zum vereinbarten Versi-
cherungsbeginn. Er endet bei Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit, bei Kündigung sowie bei Nichtzahlung der Erst- bzw. 
Folgebeiträge. 
Einzelheiten enthalten die Paragrafen „Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?“, „Was geschieht, wenn Sie einen Beitrag nicht 
rechtzeitig zahlen?“ sowie „Wann können Sie die Versicherung kündigen?“ der Versicherungsbedingungen.

9. Welche Möglichkeiten einer Vertragsbeendigung haben Sie?
Sie können Ihren Versicherungsvertrag jederzeit mit einer Frist von 5 Tagen zum Ende der laufenden Versicherungsperiode 
schriftlich kündigen. Zu diesem Zeitpunkt endet auch der Versicherungsschutz. Die Rückzahlung der Beiträge können Sie 
nicht verlangen.
Einzelheiten hierzu enthält der Paragraf „Wann können Sie die Versicherung kündigen?“ der Versicherungsbedingungen.






